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und 16-19 Uhr 

1 Amt der Niederösterreichlschen Landesregierung, 10141 
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BUlldesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgass� 4-8 
1015 Wien 

LAD-VD-7204/16 
Beilagen 

Bei Antwort bitte Kennzeichen angeben 

Bezug Bearbeiter 

Datum: 10. JULI 1987 

I Verteilt. do, 11 1�f) 

(022 2) 53110 Durchwahl 

Datum 

23 l005/7-V/14/87 Dr. Stöberl 2108 7. Juli 1987 

Betrifft 

En twurf eines Bundesgeset.zes, mi t. dem da s Inves tmentfondsgeset z 
und das Depotgesetz geändert werden; Begutachtungsverfahren 

Die Nö Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den 

übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit. dem das Invest­

mentfondsgesetz und das Depot.gesetz geändert werden, grundSätz­

lich kein Einwand erhoben wird. 

Zu Art. I Z. 11 (§ 26 des Investmentfondsgeset�es) wird jedoch 

bemerkt, daß die Allssage, wonach die Bestimmungen des Konsumen­

tenschutzgesetzes 1979 unberührt bleiben, mißverständlich zu sein 

scheint. Gemäß § 3 Abs. 3 des Konsumentenschutzgesetzes ist näm­

lich das Rücktrittsrecht u.a. dann ausgeschlossen, wenn der Ver­

braucher selbst (]je geschäftlichen Verbindungen mit dem Unter­

nehmer oder (lessen Beauftragten angebahnt hat. Wie sich aus dem 

ersten Satz des § 26 Abs. 1 des Investmentfondsgesetzes ergibt, 

dürfen Verbraucher zur Werbung für den Erwerb von Anteilen an 

Kapitalanlagenfonds nur über deren Einladung aufgesucht werden, 

wodurch die Initiative zum Abschluß eines Vertrages dem Ver­

braucher überlassen wird. ob ihm dann nach Abschluß eines ent-

sprechenden Rechtsgeschäftes noch ein Rücktrittsrecht nach § 3 

Abs. 3 Konsumentenschutzgesetz zusteht, muß daher bezweifelt 

werden. 
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Allenfalls w�re es zweckmäßig, den Hinweis auf das Konsumenten­

schutzgesetz zu streichen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

Nö Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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LAD-VD-7204/16 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

NÖ Landesregierung 

L u d  w i 9 

Landeshauptmann 
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